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1. Anlass und Zielsetzung der Planung 

Anlass der Planung ist die Absicht der Stadtwerke Feuchtwangen in erneuerbare Energien zu 

investieren, um mit der Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage einen aktiven Beitrag zum 

Klimaschutz zu leisten.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie der dazu erforderlichen 

Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden. Vorhabensträger sind die 

Stadtwerke Feuchtwangen. 

Die Stadt Feuchtwangen unterstützt das geplante Vorhaben und hat in der Stadtratssitzung vom 

21.10.2020 beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 49 für das Sondergebiet 

„Photovoltaikanlage Ameisenbrücke“ aufzustellen. Der Flächennutzungsplan wird mit der 20. FNP-

Änderung im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 

2. Beschreibung Größe und Abgrenzung des Plangebietes  

Die geplante Freiflächen PV – Anlage liegt im Osten des Gemeindegebietes, ca. 880 m östlich von 

Feuchtwangen und südlich des Ortsteils Heilbronn. Westlich grenzt der Weiler Ameisenbrücke an. 

Der Geltungsbereich beinhaltet das Flurstücks 2081/1 der Gemarkung Heilbronn und hat eine 

Gesamtgröße von ca. 6 ha.  

Die Fläche ist im Norden, Osten und Süden durch bestehende Wirtschaftswege begrenzt. 

Im Norden und Westen grenzen Gehölzflächen und im Süden und Osten landwirtschaftlich genutzte 

Flächen an. 

Bei der Fläche handelt es sich um eine Grünfläche. Auf dem Flurstück befinden sich die 

Ausgleichsmaßnahmen der Ortsumfahrung Sommerau und des Bebauungsplanes Röschenhof. Diese 

bleiben unverändert bestehen und werden durch die geplante Maßnahme nicht negativ beeinträchtigt. 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb des festgesetzten Trinkwasserschutzgebiet des Schutzgebietes 

Feuchtwangen Ameisenbrücke, Metzlesberg & Lichtenau. 

Nördlich, südlich und westlich grenzen kartierte Biotopflächen und Ökokatasterflächen an, die von der 

Planung unberührt bleiben und auch nicht negativ beeinträchtigt werden. Weitere Schutzzonen sind 

nicht betroffen. 

Der Geltungsbereich umfasst die geplanten Aufstellflächen für Solarmodule mit den erforderlichen 

Nebengebäuden (bspw. Trafo- und Wechselrichterstation) sowie Zufahrtsmöglichkeiten und 

Einzäunungen. Weiterhin sind innerhalb der Geltungsbereiche die erforderlichen Eingrünungs- und 

naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt. 

Die geplante Anlagenfläche (= Eingriffsfläche) beträgt ca. 4,2 ha. 
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Die genaue Abgrenzung kann der Planzeichnung zum Bebauungsplan entnommen werden. 

 

3. Alternative Planungsstandorte / Gründe für die Standortwahl 

Die Stadt Feuchtwangen verfügt über einen Kriterienkatalog zur Errichtung von Freiflächen – 

Photovoltaikanlagen. 

Im Stadtgebiet Feuchtwangen mit einer Gesamtfläche von 13.724 ha sind zum 30.06.2022  

78.696.482 m², was ca. 7.870 ha entspricht, im Liegenschaftskataster als landwirtschaftliche Fläche 

ausgewiesen. Bebauungspläne für Freiflächen-Photovoltaikanlagen umfassen derzeit einen 

Geltungsbereich von 16,92 ha. Die dort genannten Kriterien können bei der vorliegenden Planung 

eingehalten werden. Im Wesentlichen sind dies: 

- Die Einhaltung eines Kriteriums zur Förderung nach EEG (§ 37 EEG) 

- Die Fläche liegt außerhalb der festgelegten Tabuflächen  

- Die allgemeinen Vorgaben zu den Anlagen können eingehalten werden. 

Es handelt sich um ein Projekt der Stadtwerke Feuchtwangen, die maximale Größe von 5 ha pro 
Anlage werden mit vorliegender Planung nicht überschritten. Die Triesdorfer Biodiversitätsstrategie 
kann durch die getroffenen Festsetzungen eingehalten werden. 

Die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Standortvoraussetzungen wie 

- keine Schattenwürfe 

- gute topographische Randbedingungen 

- nahe gelegene Einspeisemöglichkeiten in das Stromnetz 

- geringstmögliche Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

- verfügbare Grundstücke 

liegen an dem geplanten Standort vor. 

Mit dem geplanten Sondergebiet wird ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des EEG hinsichtlich des 

Anteiles der erneuerbaren Energien für die Energieerzeugung in Deutschland geleistet und die 

städtebaulich geordnete Entwicklung von Photovoltaikfreiflächenanlagen im Stadtgebiet 

Feuchtwangen gewährleisten. Die geplante Nutzung ist aufgrund der bestehenden Topografie und den 

bestehenden und geplanten Eingrünungsmaßnahmen als ortsverträglich zu erachten. Der Verlust an 

landwirtschaftlicher Nutzfläche ist dabei in Abwägung aller Belange als vertretbar zu betrachten. 

Das Planungsvorhaben befindet sich in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet. Durch die in 

Bayern erlassene Verordnung über Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ermöglicht der 

Freistaat weiterhin die Förderung von PV-Anlagen auf Acker- und Grünlandflächen in den so 

genannten landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten.  

Alle genannten Voraussetzungen sind bei der geplanten Anlage erfüllt. Aufgrund der bestehenden 

Förderung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Acker und Grünflächen in landwirtschaftlich 

benachteiligten Gebieten ist die Fläche für das geplante Vorhaben geeignet.  

Im Bebauungsplan wird Baurecht ausschließlich für die Photovoltaikanlage geschaffen. 
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4. Übergeordnete Planungsziele und rechtliche Rahmenbedingungen 

Klimaschutz 
 
Klimaschutz Bund: 

Zentrales Ziel der deutschen Klimaschutzpolitik ist die Minderung von Treibhausgasemissionen. 

Deutschland soll bis zum Ende des Jahrzehnts seinen Treibhausgas-Ausstoß um 65 Prozent 

gegenüber dem Jahr 1990 verringern. 

Für das Jahr 2040 gilt ein Minderungsziel von mindestens 88 Prozent. Auf dem Weg dorthin sieht das 

Gesetz in den 2030er-Jahren konkrete jährliche Minderungsziele vor. Bis zum Jahr 2045 soll in 

Deutschland Treibhausgasneutralität erreicht werden. 

 
Klimaschutz Bayern: 

Bayern soll bis spätestens 2040 klimaneutral werden. 

Das CO2-Äquivalent der Treibhausgasemissionen je Einwohner soll bis zum Jahr 2030 um 

mindestens 65 % gesenkt werden, bezogen auf den Durchschnitt des Jahres 1990. 

Bei der Verwirklichung der Minderungsziele kommt der Energieeinsparung, der effizienten 

Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie, dem Ausbau erneuerbarer 

Energien, dem energie- und ressourcenschonenden Einsatz der Informations- und 

Kommunikationstechnik und digitaler Instrumente sowie der Modernisierung des Verkehrssektors und 

der energetischen Sanierung des Gebäudebestands besondere Bedeutung zu. Die Errichtung und der 

Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien sowie den dazugehörigen 

Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. 

Das Vorhaben entspricht den Zielen der Klimapolitik auf Bundes- und Landesebene. 
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Erneuerbare – Energien – Gesetz (EEG) 

EEG § 1 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die 

Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig auf 

erneuerbaren Energien beruht. 

(2) Zur Erreichung des Ziels nach Absatz 1 soll der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten 

Stroms am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der 

deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (Bundesgebiet) auf mindestens 80 Prozent im Jahr 2030 

gesteigert werden. 

(3) Der für die Erreichung des Ziels nach Absatz 2 erforderliche Ausbau der erneuerbaren Energien 

soll stetig, kosteneffizient, umweltverträglich und netzverträglich erfolgen 

Das EEG 2017 räumte den Ländern erstmals die Möglichkeit ein, die Flächenkulisse für die Errichtung 

von Freiflächenphotovoltaikanlagen, um Acker- und Grünlandflächen in landwirtschaftlich 

benachteiligten Gebieten zu erweitern (Länderöffnungsklausel). Das Plangebiet liegt gemäß dem EU-

Landwirtschaftsrecht aufgrund naturbedingter Benachteiligungen innerhalb eines benachteiligten 

Gebietes. Dies bedeutet, dass es sich bei den überplanten Flächen um schwach ertragfähige 

landwirtschaftliche Flächen handelt, auf welchen deutlich unterdurchschnittliche 

Produktionsergebnisse erwirtschaftetet werden. 

Das Vorhaben entspricht dem Willen der Bayerischen Staatsregierung und den im 

erneuerbaren Energien Gesetz festgelegten Zielen zum Kilmaschutz und zur Förderung von 

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie. 

 

Landes- und Regionalplanung 

Die Stadt Feuchtwangen gehört zur Planungsregion Westmittelfranken (8). 

Folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und des 

Regionalplans (RP8) sind für die vorliegende Planung relevant: 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

LEP 1.1.3 Ressourcen schonen  

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip der 

Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen 

ressourcenschonend erfolgen. 

(G) Bei der Inanspruchnahme von Flächen sollen Mehrfachnutzungen, die eine nachhaltige und 

sparsame Flächennutzung ermöglichen, verfolgt werden. 

LEP 1.3.1 Klimaschutz  

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch  
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die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und 

Mobilitätsentwicklung,  

die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien und nachwachsender 

Rohstoffe sowie von Sekundärrohstoffen  

(B) Daneben trägt die verstärkte möglichst flächenschonende Erschließung, Nutzung und Speicherung 
erneuerbarer Energieträger – Wasserkraft, Biomasse, Solarenergie, Windenergie und Geothermie – 
dazu bei, die Emissionen von Kohlendioxid und anderen klimarelevanten Luftschadstoffen zu 
verringern (vgl. 6.1) 

 

Das Vorhaben entspricht den im LEP festgelegten Grundsätzen zum Klimaschutz. 

LEP 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums  

(B) Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, den ländlichen Raum unter besonderer Wahrung seiner 

Eigenarten und gewachsenen Strukturen als gleichwertigen und eigenständigen Lebensraum zu 

entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Hierzu sind notwendig: 

… 

- die Nutzung der regionalen Wertschöpfungspotenziale, die sich insbesondere aus der verstärkten 

Erschließung und Nutzung Erneuerbarer Energien ergeben  

Das Vorhaben trägt zur regionalen Wertschöpfung bei. 

LEP 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen  

(G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich 

ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die 

verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren 

Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer 

attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und 

weiterentwickelt werden. 

Durch die geplante Anlage wird nur ein sehr geringer Teil der Flächen vollständig versiegelt. 

Die Module werden über eine Aufständerung punktuell im Untergrund befestigt. Unter und 

zwischen den Modulen wird extensives Grünland entwickelt, das weiterhin durch Abfuhr 

landwirtschaftlich genutzt wird. Die Flächen werden somit der Landwirtschaft nicht entzogen, 

zumal nach Aufgabe der Nutzung durch PV die landwirtschaftliche Nutzung wieder vollständig 

aufgenommen werden könnte. Die ökologische Ressource Boden bleibt erhalten. 

Das Vorhaben entspricht dem Grundsatz 5.4.1 
 

LEP 6.2 Erneuerbare Energien 

6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 

(Z) Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nutzen.  
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6.2.3 Photovoltaik  

(G) In den Regionalplänen können Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Freiflächen-

Photovoltaikanlagen festgelegt werden.  

(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst vorzugsweise auf vorbelasteten Standorten 

realisiert werden. An geeigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeugung von Solarstrom 

mit landwirtschaftlichen Nutzungen dieser Flächen hingewirkt werden.  

(G) Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in 

landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden.  

(G) Auf einen verstärkten Ausbau der Photovoltaik auf Dachflächen und anderweitig bereits 

überbauten Flächen soll hingewirkt werden. 

Das Vorhaben entspricht den Grundsätzen und dem Ziel die erneuerbaren Energien verstärkt 

zu erschließen und zu nutzen.  

LEP 7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche 

(G) In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt werden. 

Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst vermindert 

werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 

Aufgrund der bestehenden und geplanten Eingrünung sowie der bestehenden topografischen 
Lage entstehen durch das Vorhaben am geplanten Standort keine erhebliche 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.  
 

Regionalplan Westmittelfranken (RP8) 

6.2 Erneuerbare Energien  
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien  

(G) In der Region ist anzustreben, erneuerbare Energien, wie insbesondere Windkraft, direkte und 

indirekte Sonnenenergienutzung sowie Biomasse, im Rahmen der jeweiligen naturräumlichen 

Gegebenheiten der Regionsteile verstärkt zu erschließen und zu nutzen, sofern den Vorhaben 

öffentliche Belange nicht entgegenstehen.  

(G) Es ist von besonderer Bedeutung, auf den durch den Ausbau der erneuerbaren Energien 

notwendigen Bau von Leitungen aller Spannungsebenen und den zugehörigen Stationen und 

Umspannwerken hinzuwirken. 

6.2.3 Photovoltaik 

6.2.3.1 (G) Das Nutzungspotenzial der Solarenergie für die Wärme- und Stromversorgung soll in den 

hierfür geeigneten Bereichen innerhalb der Region soweit möglich genutzt werden.  

6.2.3.2 (G) Bei der Errichtung von Freiflächen-Solaranlagen soll eine flächensparende Nutzung, wie 

insb. die Mehrfachnutzung von Fläche, angestrebt werden. Dabei sind die Belange des Orts- und 

Landschaftsbilds sowie des Naturhaushaltes zu berücksichtigen.  
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6.2.3.3 (G) Freiflächen-Solaranlagen sollen in der Region i.d.R. an vorbelasteten Standorten errichtet 

werden. Ausnahmen sind insb. dann zulässig, wenn ein vorbelasteter Standort im betroffenen 

Gemeindegebiet nicht zur Verfügung steht und sichergestellt ist, dass eine Planung das Orts- und 

Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigt.  

6.2.3.4 Freiflächen-Solaranlagen sind außerhalb der regionsweit bedeutsamen  

- schutzwürdigen Täler sowie  

- landschaftsprägenden Geländerücken  

zu errichten.  

6.2.3.5 Es ist anzustreben, dass im regionalen Maßstab hochwertige Böden nicht flächenhaft der 

Landwirtschaft durch Freiflächen-Solaranlagen entzogen werden. 

Der geplante Solarpark steht in Einklang mit den vorgenannten Grundsätzen des 

Regionalplanes. Durch die Realisierung der Anlage ist mit keiner erheblichen Beeinträchtigung 

durch eine Zersiedelung des Landschaftsbildes zu rechnen. 

7.1.3.2 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete  

(Z) Entsprechend der Abgrenzung in Karte 3 „Landschaft und Erholung“, die Bestandteil des 

Regionalplans ist, werden die nachfolgend genannten Gebiete als landschaftliche Vorbehaltsgebiete 

festgelegt:  

- LB 1 Bedeutsame Talräume,  

- LB 2 Zeugenberge,  

- LB 3 Große zusammenhängende Waldgebiete und  

- LB 4 Weiherketten und Weihergruppen.  

In den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten soll der Sicherung und Erhaltung besonders 

schutzwürdiger Landschaftsteile bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 

Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden.  

Aufgrund der bestehenden und geplanten Eingrünung sowie der bestehenden topografischen 
Lage entstehen durch das Vorhaben am geplanten Standort keine erhebliche 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.  
 
RP8 7.1.2 Erholung 

(G) Es ist darauf hinzuwirken, die Erholungsfunktion der Region mit ihrer landschaftlichen und 

kulturellen Attraktivität zu sichern und weiterzuentwickeln. 

Der geplante Solarpark ist mit den vorgenannten Zielen und Grundsätzen des Regionalplanes 
vereinbar. Die Erholungsnutzung der Gegend wird nicht beeinträchtigt, da bestehende Rad-, 
Wander- und Wirtschaftswege vollständig erhalten werden. Die Begrünung des Solarparkes 
mit extensivem Grünland und Heckenpflanzungen trägt zu einer strukturreichen 
Kulturlandschaft bei und bindet die Anlage gut in das Landschaftsbild ein.  
 

Das Gemeindegebiet ist geprägt von einer landwirtschaftlich und infrastrukturell genutzten 

Kulturlandschaft. Aufgrund des unausweichlichen und bedeutenden Handlungsbedarfes für den 
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Klimaschutz ist der Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben und liegt im Interesse der 

Erhaltung der landwirtschaftlichen Kulturlandschaft. Ein temporärer Eingriff in die Kulturlandschaft 

findet nur im Zeitraum während der Nutzung der PV-Anlage bis zu deren Rückbau statt. In Folge der 

Dreifachnutzung des Vorhabens durch Energie, Landwirtschaft und Naturschutz findet sogar eine 

Bereicherung der Kulturlandschaft statt. Die Auswirkungen durch die technische Nutzung der Fläche 

gleichen sich im Hinblick auf die Diversifizierung und den Mehrwert des Solarparkes, als Beitrag zum 

globalen Klima- und Artenschutz, aus. 

Die Realisierung des Projektes ist grundsätzlich als Eingriff in das Landschaftsbild zu sehen. Allgemein 

lässt sich jedoch sagen, dass eine strukturreiche Landschaft einer einseitig geprägten Kulturlandschaft 

vorgezogen wird. Mit der Eingrünung soll ein möglichst großer Strukturreichtum geschaffen werden. 

Dies hat den Nebeneffekt, dass in der Kulturlandschaft neue Habitate entstehen können. Ein Eingriff 

in das Landschaftsbild erscheint aufgrund der festgesetzten Minimierungsmaßnahmen als gering und 

zumutbar. 

 
Flächennutzungsplan 

Die Stadt Feuchtwangen verfügt über einen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

vom Oktober 2002. Hierzu wurden bereits 21 Änderungen durchgeführt bzw. begonnen. 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die Fläche als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Somit ist der vorliegende Bebauungsplan nicht aus dem FNP entwickelt. Eine Änderung des FNP wird 

durch die vorliegende Planung erforderlich, welches im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 

durchgeführt wird. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Feuchtwangen wird durch die 20. Flächennutzungsplanänderung 

gemäß dem Vorhaben angepasst. Für den Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 49 

„Photovoltaikanlage Ameisenbrücke“ wird eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Fläche 

für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien - Sonnenenergie“ dargestellt. 

Die weitere Entwicklung des Gemeindegebietes wird durch die Errichtung der PV-Anlage nicht 

beeinträchtigt. Vielmehr ergeben sich durch die Freiflächenphotovoltaikanlage Möglichkeiten, die 

Flächen einer vorrübergehenden, energiebringenden baulichen Nutzung zuzuführen. Nach dem 

Rückbau der Module ist eine erneute, intensive landwirtschaftliche Nutzung problemlos möglich. 

5. Planinhalte und Festsetzungen 

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie dem 

Vorhaben- und Erschließungsplan.  

Art der baulichen Nutzung 

Für die geplante Nutzung wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Sondergebiet 

für regenerative Energien - Sonnenenergie“ gem. § 11 BauNVO festgesetzt.  

Zulässig ist die Errichtung einer fest aufgeständerten Freiflächenphotovoltaikanlage zur Umwandlung 

von Strahlungsenergie in elektrische Energie sowie notwendige Wechselrichter, Transformatoren, 
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Betriebsgebäude/ Technikstationen und sonstige bauliche Anlagen, die dem Nutzungszweck des 

Sondergebietes dienen. Außerdem sind Kabel/ Leitungen/ Überwachungssysteme/ 

Brandschutzeinrichtungen zugelassen. Innere Erschließungswege für Montage- und 

Wartungsarbeiten sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Diese sollten unbefestigt und 

wasserdurchlässig ausgestaltet werden.  

Die als extensives Grünland anzulegenden Flächen unter und zwischen den Solarmodulen sowie an 

den Randbereichen der Anlage werden landwirtschaftlich genutzt. Für viele Pflanzen- und Tierarten 

wird nachhaltig neuer Lebensraum geschaffen. 

Die festgesetzte Art der baulichen Nutzung dient vollständig den Zielen und Zwecken des 

Bauleitplanes. 

Die Nutzung des Geltungsbereiches „Photovoltaik“ ist gem. § 9 Abs. 2 BauGB nur bis zur endgültigen 

Einstellung des Betriebes der Photovoltaikanlage zulässig. Die Anlage ist anschließend vollständig 

und fachgerecht zurückzubauen. Als Folgenutzung innerhalb des Geltungsbereiches wird die 

landwirtschaftliche Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt. 

Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung ist im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzt durch die 

Grundflächenzahl (GRZ) und der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen. 

Der Bebauungsplan regelt sowohl die maximal zulässige Höhe der Solarmodule (AH) als auch die 

Bauhöhe der notwendigen Betriebsgebäude (GH). 

Die maximal zulässige Modulhöhe ist auf 4,0 m, die maximal zulässige Höhe der Betriebsgebäude auf 

maximal 5,0 m festgesetzt. 

Durch die Festsetzung von Höhen bezogen auf die Geländeoberfläche wird ein gleichmäßiger Verlauf 

bewirkt und eine mögliche Fernwirkung der Anlage beschränkt. Die Festsetzung der minimalen Höhe 

von 0,8 m der unteren Modulkante dient dem Ziel der landwirtschaftlichen Nutzung. Gebäude sind nur 

erlaubt, sofern darin technische Anlagen zur Stromgewinnung oder Stromspeicherung untergebracht 

sind. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Planungsgelände um keine vollständig ebene 

Fläche handelt, sind Abweichungen zulässig. Hierdurch können die Vorgaben auch z.B. in einer 

Geländemulde eingehalten werden.  

Bauweise, Baugrenzen 

Für das Sondergebiet werden mittels Baugrenzen Baufenster definiert, innerhalb derer die Modul-

reihen errichtet werden dürfen.  

Die PV-Module sind grundsätzlich als aufgeständerte Modultische auszuführen, um die tatsächliche 

Versiegelung im Planungsgebiet zu minimieren.  

Im vorliegenden Bebauungsplan für einen Solarpark bildet die maximal festgesetzte Grundfläche nicht 

den maximal möglichen Versiegelungsgrad des Grundstückes ab, sondern beschreibt die von den 

Solarmodulen überschirmte Fläche. 
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Für evtl. zu errichtende Gebäude gelten folgende Auflagen: Es darf keine auffällige Farbgestaltung 

bzw. Beleuchtung zur Ausführung kommen.  

Eine eventuelle Außenbeleuchtung ist so anzuordnen, dass eine Blendung bzw. Ablenkung des 

Verkehrs bzw. der angrenzenden Wohnbebauung ausgeschlossen ist. 

 

Grünordnungsmaßnahmen /Ausgleichsflächen 

Die geplanten Grünordnungsmaßnahmen sind Bestandteil des Bebauungsplanes.  

Die genaue Darstellung und Erläuterung der Maßnahmen ist dem Grünordnungsplan (Anlage 1) zu 

entnehmen. Die Festsetzungen zu den Grünordnungsmaßnahmen / Ausgleichsflächen sind 

vollumfänglich zu beachten. 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Vom Büro Baader Konzept GmbH wurde durch Dipl. Ing. Julia Zippold eine saP zum Bebauungsplan 

Nr. 49 „Photovoltaikanlage Ameisenbrücke“ durchgeführt.  

Zur Bewertung der Strukturen und Erfassung artenschutzrechtlich relevanter Arten wurden vier 

Übersichtsbegehungen im Planungsraum durchgeführt. Diese fanden am 30.03., 30.04., 14.05. und 

08.06.2021 statt.  

In der vorliegenden saP werden die artenschutzrechtlichen Verbotsbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die durch das Vorhaben 

eintreten können, ermittelt und dargestellt. Und die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine 

Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs.7 BNatSchG geprüft. 

Gutachterliches Fazit: 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sind vom Vorhaben nicht betroffen.  

Eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung von Säugetierarten, Reptilien, Amphibien, Fischen, Libellen, 

Käfern, Schmetterlingen und Weichtieren des Anhang IV FFH-RL ist nicht zu erwarten. Vermeidungs- 

und/oder CEF-Maßnahmen sind für diese Artengruppen nicht notwendig.  

Um eine Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz- Richtlinie 

insbesondere der festgestellten wertgebenden Arten Dorngrasmücke, Feldlerche, Goldammer 

auszuschließen, darf die Baufeldfreimachung nur außerhalb der Brutzeit erfolgen. In diesem Fall 

frühestens Anfang September. Etwaiger Gehölzschnitt darf nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. 

Februar stattfinden (V1). Sollte die Baufeldfreimachung nicht bis Ende Februar möglich sein, muss 

eine Vergrämungsmaßnahme mit anschließender Brutkontrolle erfolgen (V2). In Bezug auf die 

Feldlerche müssen die beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Anlage von 

Ersatzhabitaten (z.B. Blühfläche oder Lerchenfenster) ausgeglichen werden (ACEF1).  

Die sachgemäße Umsetzung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wird durch eine 

ökologische Baubegleitung sichergestellt (V3). Bei Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs- 
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und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen werden die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht 

erfüllt. 

 

Grundwasserschutz 

Das Plangebiet liegt innerhalb des festgesetzten Trinkwasserschutzgebiet des Schutzgebietes 

Feuchtwangen Ameisenbrücke, Metzlesberg & Lichtenau. Die in der gültigen Verordnung des 

Landratsamtes Ansbach vom 18.04.2018 festgelegten Ge- und Verbote sind bei allen Planungen und 

späteren Umsetzung zu beachten. 

Die Vorgaben des LfU-Merkblatt 1.2/9 „Planung und Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

in Trinkwasserschutzgebieten“ sind zu beachten. 

Die Wasserschutzzone dient zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung. 

Im Zuge des vorsorgenden Schutzes der öffentlichen Wasserversorgung sind folgende Punkte aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht zu beachten: 

Boden 

Auffüllungen im Umgriff des Bebauungsplanes sollten nur mit nachweislichem unbelastetem 

Bodenmaterial erfolgen. Ein großflächiger Bodenabtrag ist zu vermeiden, sodass die Schutzfunktion 

der Deckschichten weiterhin erhalten bleibt. 

Der Abtrag des Oberbodens im südlichen Geltungsbereich als naturschutzfachliche 

Ausgleichsmaßnahme stellt eine Verletzung der Deckschichten da. Dies ist jedoch aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht hinnehmbar, da langfristig durch das Extensivgrünland weniger Nährstoffe 

als durch die bisherige intensive Ackernutzung ausgebracht werden und somit der Grundwasserschutz 

gegeben ist. 

Es wird auf das Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmittel hingewiesen (§ 3 Abs. 1 Nr. 6.8 der 

Schutzgebietsverordnung). 

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die 

auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, oder Grundwasser aufgedeckt werden, 

ist unverzüglich die Kreisverwaltungsbehörde und das Wasserwirtschaftsamt Ansbach zu 

benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). 

Gründung: 

Die Gründung der Solarmodultische soll bevorzugt flach durch Streifenfundamente ausgeführt werden. 

Die Gründungssohle sollte über den höchsten Grundwasserstand liegen, eine Gründung bis zur 

Frostsicherheit ist nach Schutzgebietsverordnung zulässig (§ 3 Abs. 1 Nr. 5.1 der 

Schutzgebietsverordnung). Andernfalls ist eine Ausnahmegenehmigung von der Rechtsverordnung 

erforderlich und bei der Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen. 
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Transformator: 

Als Transformatoren sollten bevorzugt Trockentransformatoren, alternativ esterbefüllte 

Öltransformatoren mit Auffangwannen errichtet werden, welche keine bzw. nicht wassergefährdende 

Öle enthalten. 

Baumaßnahme/Wartungsarbeiten: 

Auch während der Errichtung und bei Wartungsarbeiten der Freiflächenphotovoltaik-Anlage ist der 

allgemeine Grundwasserschutz zu beachten. Bodenverunreinigungen durch Kraft-/Betriebsstoffe und 

sonstigen wassergefährdenden Stoffe sind zu vermeiden. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, 

dass Wartungsarbeiten sowie das Betanken von Fahrzeugen/Baumaschinen außerhalb des 

Wasserschutzgebietes durchgeführt werden. 

Zur Reinigung der Solarmodule sollte ausschließlich Wasser ohne Zusätze verwendet werden. 

 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Bei der Errichtung sind die getroffenen Festsetzungen zur Gestaltung der Anlagen, Blendwirkung, 

Einfriedung und zur Regelung des Wasserabflusses einzuhalten. 

 

6. Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über das bestehende Wegenetz. Die Grundstücke sind 

durch bereits angelegte landwirtschaftliche Wirtschaftswege sehr gut erschlossen. Ein Ausbau der 

bestehenden Wege ist nicht erforderlich. Die Nutzung der Zufahrt während der Betriebsphase des 

Solarparkes ist gegenüber der bisherigen Nutzung für landwirtschaftlichen Verkehr minimal, da die 

Photovoltaikanlage elektronisch gesteuert und fernüberwacht wird. Für Standardwartungsarbeiten 

müssen Servicemitarbeiter mit dem PKW oder Kleinbus nur wenige Male im Jahr zur Anlage fahren. 

Lediglich beim Bau der Anlage ist mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen zu rechen.  

7. Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 

Ein Anschluss an die bestehende Trinkwasserversorgung ist nicht notwendig oder vorgesehen.  

 
Oberflächenwasser 

Das anfallende unverschmutzte Oberflächenwasser wird in der Fläche auf dem Grundstück breitflächig 

versickert. 

Aufgrund der im Bebauungsplan festgesetzten aufgeständerten Bauweise und Gründung mit 

Einzelfundamenten, bleibt die Möglichkeit des ungehinderten Oberflächenwasserabflusses und einer 

breitflächigen Versickerung des Niederschlagswassers erhalten. Dadurch kann sich die Vegetation 
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auch unterhalb der Solarmodule entwickeln. Durch die Vorsorge und durch die Festsetzung, dass 

erforderliche Betriebswege, Zufahrten und Stellplätze wasserdurchlässig zu befestigen sind, wird die 

Bodenversiegelung im Plangebiet auf die Flächen für Betriebsgebäude beschränkt.  

 
Abwasserbeseitigung 

Abwasser fällt nicht an. Ein Anschluss an das öffentliche Abwasserkanalnetz der Stadt Feuchtwangen 

ist nicht vorgesehen. 

8. Immissionen / Emissionen 

Aus den Solarmodulen der PV-Anlagen können grundsätzlich Blendemissionen für das Umfeld 

entstehen. Es ist festgesetzt, dass die PV-Module so zu errichten und zu betreiben sind, dass keine 

Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen infolge Lichteinwirkungen durch 

Lichtreflexionen und Blendwirkungen für die Allgemeinheit, den Straßenverkehr oder die 

Nachbarschaft auftreten. 

Aufgrund der topografischen Lage können Blendwirkungen auf die angrenzende Bebauung und auf 

die angrenzenden Straßen ausgeschlossen werden.  

9. Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt. Sollten dennoch bei Aushubarbeiten 

Bodenverunreinigungen angetroffen werden, so besteht die Verpflichtung, diese unverzüglich den 

zuständigen Behörden anzuzeigen. 

10. Denkmalschutz 

Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler sind im Planungsgebiet bisher nicht bekannt. Da bei Baumaßnahmen grundsätzlich 

mit archäologischen Fundstellen zu rechnen ist, wird auf die Meldepflicht gemäß Art. 8 Abs. 1-2 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) hingewiesen.  

Bei Auffindung von Bodendenkmälern ist die Untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt Ansbach, 

Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach, Tel. 0981/468 – 4100 bzw. die zuständige Zweigstelle des 

Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Burg 4, 90403 Nürnberg, Tel: 0911/235850 zu 

verständigen. 

 

11. Klimaschutz 

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist in Zeiten der aktuellen Klimadiskussion alternativlos. 
Unabhängig davon wirken Photovoltaikanlagen in der öffentlichen Wahrnehmung mit 
Bürgerbeteiligung sehr positiv. Von der aktuellen Planung ist eine positive Außenwirkung zu erwarten. 

Der Solarpark wird einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.  
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12. Umweltbericht 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist eine Umweltprüfung für die Belange des Umweltschutzes 

durchzuführen. Die voraussichtlichen, erheblichen Umweltauswirkungen sind im Umweltbericht, der 

als Anlage zur Begründung mit ausliegt, beschrieben und bewertet. 

Der Umweltbericht wird von Landschaftsarchitekt Michael Schmidt aus Feuchtwangen erstellt. Der 

Umweltbericht wird im weiteren Verfahren als gesonderter Teil der Begründung als Anlage 2 angefügt. 

 

 

 

 

Aufgestellt:  

 

 

Herrieden, den 30.08.2023 

Ingenieurbüro Heller GmbH 
 
 
 
……….……….……….……… 
(Unterschrift) 
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